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 Veröffentlicht am 05.12.1978

Norm

StGB §114 Abs2

Rechtssatz

Wer begründeten Anlaß zur Erhebung von Vorwürfen gegeben hat, muß - im Gegensatz zu jemanden, der dies nicht

getan hat - in weiterem Umfang ehrenrührige (Gegenäußerungen) Äußerungen hinnehmen.
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